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Basel, 17. März 2026 
 

Regierungsratsbeschluss vom 17. März 2026 
 
Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 28. Januar 2026 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Revision 
des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, 
SR 831.40) zukommen lassen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und 
begrüssen die geplante Gesetzesänderung. Aus sozialpolitischer Sicht ist die Vorlage zu unter-
stützen. Weitergehende Anpassungen drängen sich nicht auf. 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme. Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Dr. Antonios Hani-
otis, Leiter Amt für Sozialbeiträge (antonios.haniotis@bs.ch, Tel. 061 267 86 39), zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Dr. Conradin Cramer 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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